
Kultusministerium BW        14. Mai 2021 

Regelungen für den Sport 
 

 § 28b IfSG 
„Bundesnotbremse“ 

Corona-Verordnung der Landesregierung 

 
Inzidenz über 100 

 
Betrieb von Sportanlagen 
und Sportstätten 
- für den Reha-Sport, Spit-

zen- und Profisport 
- für den kontaktlosen 

Freizeit- und Amateur-
sport im Freien und in 
geschlossenen Räumen 
alleine, zu zweit oder mit 
den Angehörigen des ei-
genen Haushalts (Ge-
impfte und Genesene 
zählen nicht mit) 

- für den kontaktlosen 
Sport im Freien in Grup-
pen von bis zu 5 Kindern 
bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres (Anlei-
tungspersonen mit nega-
tiven Schnelltest) 

 
Betrieb von Fitnessstudios  
- für den Reha-Sport, 

Profi- und Spitzensport 
 
Betrieb von Schwimmbädern 
- für den Reha-Sport, 

Profi- und Spitzensport 
- für Anfängerschwimm-

kurse 

 
Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten (§ 15 Absatz 1 Nummer 8) 
- zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport 
- für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten 

 Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit  
 auf weitläufigen Außenanlagen gleichzeitig mehrere Gruppen erlaubt, wenn ein Kontakt zwischen den jeweiligen Gruppen ausge-

schlossen ist 
- im Freien Gruppen von bis zu 20 Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
 
Betrieb von Fitnessstudios (§ 15 Absatz 1 Nummer 9) 
- nur zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport  
 
Betrieb von Schwimmbädern (§ 15 Absatz 1 Nummer 10) 
- nur zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport, für Anfängerschwimmkurse 
 

 
Zusätzlich ist bei Vorlage eines Test- oder Impf- bzw. Genesenennachweises gestattet (§ 21): 

Öffnungsstufe 1 Öffnungsstufe 2 Öffnungsstufe 3 

Liegt die Inzidenz 5 Werktage stabil unter 
100, so gilt am übernächsten Tag: 

Liegt die Inzidenz an 14 aufeinander folgen-
den Tagen unter 100 mit sinkender Ten-
denz, so gilt zusätzlich zu Öffnungsstufe 1: 

Liegt die Inzidenz an weiteren 14 aufeinan-
der folgenden Tagen unter 100 mit sinken-
der Tendenz, so gelten zusätzlich zu den 
Öffnungsstufen 1 und 2: 

Spitzen- und Profisport: 
- Veranstaltungen mit bis zu 100 Zu-

schauerinnen und Zuschauern im Freien  
 
Freizeit- und Amateursport: 
- Betrieb von Sportanlagen und Sportstät-

ten für die kontaktarme Sportausübung 
im Freien in Gruppen von bis zu 20 Per-
sonen 

 
Betrieb von Schwimmbädern: 
- Außenbereiche, eine Person je angefan-

gene 20 qm 

Spitzen- und Profisport: 
- Veranstaltungen mit bis zu 250 Zu-

schauerinnen und Zuschauern  
 
Freizeit- und Amateursport: 
- Betrieb von Sportanlagen und Sportstät-

ten sowie Fitnessstudios für die kontakt-
arme Sportausübung allgemein, eine 
Person je angefangene 20 qm 

 
Betrieb von Schwimmbädern: 
- allgemein, eine Person je angefangene 

20 qm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrieb von Schwimmbädern: 
- allgemein, eine Person je angefangene 

10 qm 
 

 
  


